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Vorwort

Für viele Doktoranden besteht die erste und wohl auch wichtigste He-
rausforderung in der Themenfindung. Die jeweilige Aufgabenstellung muss
zum einen interessant genug erscheinen, um sich über einen längeren Zeit-
raum vertieft mit ihr auseinanderzusetzen, ohne dabei die notwendige Moti-
vation zu verlieren, und zum anderen genügend Fragestellungen bereit hal-
ten, um den gestellten wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht zu werden.
Mein besonderes Glück war es, dass ich das hochinteressante Konzept der
vorliegenden Arbeit lange vor dem eigentlichen Bearbeitungsbeginn gefun-
den hatte. Bereits als Student war ich daran interessiert, rechtliche Fra-
gestellungen durch interdisziplinäre Denkansätze zu lösen. Als ich im Som-
mersemester 2003 erfuhr, dass Prof. Dr. Knut Amelung zusammen mit sei-
nem damaligen Assistenten Herrn Dr. Martin Böse ein strafrechtliches
Seminar zum „Handlungsunrecht der Anstiftung“ anbot, versuchte ich die
Gelegenheit zu ergreifen und eines der angebotenen Themen zu erhalten.
Sämtliche Aufgabenstellungen beinhalteten Probleme aus dem Bereich
der Täterschaft und Teilnahme unter Berücksichtigung interdisziplinärer
Aspekte. Unter den Dresdner Studenten waren die Seminare meines Doktor-
vaters stets sehr beliebt, so dass ich zunächst abgewiesen wurde, da leider
alle Themen bereits vergeben waren. Allerdings hatte ich das besondere
Glück, dass das Seminar in der Tagungs- und Gedenkstätte für die Opfer
des Nationalsozialismus in Kreisau stattfand, die an die Widerstandsgruppe
des „Kreisauer Kreises“ erinnert. Anlässlich des besonderen historischen
Rahmens vergab Prof. Dr. Amelung ein weiteres äußerst interessantes Se-
minarthema, welches mir schließlich zugeteilt wurde und das den gedank-
lichen Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit bildet. Mein Seminarthema
lautete: „Das Handlungsunrecht der Anstiftung in Hitlers Rhetorik“.

Um dieses Thema erschöpfend zu bearbeiten war es zunächst nötig, die
Reden Adolf Hitlers zu untersuchen und die besondere Bedeutung der darin
verwendeten Stilmittel zu analysieren. Die spezielle Gefährlichkeit seiner
Reden stellte sich allerdings erst in voller Tiefe heraus, als ich auf sprach-
wissenschaftliche Literatur zurückgriff. Hierbei entdeckte ich die besondere
Bedeutung linguistischer Analysetechniken für die Auslegung juristischer
Texte, durch die auch die vorliegende Arbeit auch im besonderen Maße ge-
prägt wurde. Im Rahmen dieser Bearbeitung wurde schnell deutlich, dass
die gesteigerte Gefährlichkeit von Hitlers Rhetorik mit dem Handlungs-



unrecht der Anstiftung nicht korrekt erfasst werden kann. Vielmehr erfüllt
die Herangehensweise Hitlers den Tatbestand der Volksverhetzung.

Sowohl durch den wachsenden Rechtsextremismus als auch die steigende
Präsenz islamistischer Hassprediger gewinnt der Tatbestand der Volksver-
hetzung zunehmende Bedeutung. Im Ausgangspunkt der Dissertation steht
daher die Frage nach der konkreten Abgrenzung zwischen dem Handlungs-
unrecht der Anstiftung und der besonderen Gefährlichkeit des „Aufstachelns
zum Hass“ nach § 130.

Nach einer eingehenden Betrachtung weiterer anstiftungsähnlicher Hand-
lungsweisen im Besonderen Teil des StGB wuchs mein Interesse, auch
diese Arten der sanktionsbewährten Einflussnahme gegenüber der Anstif-
tung abzugrenzen. Hierbei erkannte ich, dass die für die Arbeit herangezo-
gene Sprechakttheorie eine Klassifikation anbietet, mit der es möglich ist,
sämtliche Handlungsweisen, die mit der Anstiftung verwandt sind (bzw.
sein könnten) zu systematisieren. Insofern entstand eine Arbeit, in der die
Wortlautauslegung des Gesetzes in besonderer Weise durch die Sprechakt-
theorie beeinflusst wurde und die sämtliche Arten der sanktionsbewährten
Einflussnahme im StGB untersucht.

Mein besonderer Dank gilt meinem Doktorvater Herrn Prof. Dr. Knut
Amelung. Wie bereits erwähnt, habe ich diesem nicht nur die hochinteres-
sante Grundidee dieser Arbeit zu verdanken, sondern vor allem eine beson-
ders herausragende Betreuung. Dabei nahm er sich stets die Zeit, mir in
zahlreichen, äußerst interessanten (Telefon-)Gesprächen, die nicht selten
über mehrere Stunden andauerten, einen neuen Blick auf das jeweils zu be-
arbeitende Problem zu geben und mich mit seinen tiefgründigen Denkansät-
zen immer von Neuem zu motivieren.

An zweiter Stelle möchte ich meinem Schul- und Studienfreund Enrico
Anton danken, ohne den die Arbeit ebenfalls nicht in der vorliegenden
Form zustande gekommen wäre. Als Germanist stand er mir nicht nur als
Lektor in der Abschlussphase der Arbeit zur Seite, sondern er half mir vor
allem bei dem Erschließen der sprachwissenschaftlichen Literatur und ver-
mittelte mir ein tieferes Verständnis von der Sprechakttheorie.

Darüber hinaus gilt mein ganz besonderer Dank Herrn Prof. Dr. Detlev
Sternberg-Lieben für die zeitnahe Anfertigung des sehr detaillierten Zweit-
gutachtens. Zudem danke ich ihm sowie Frau Martina Schönthier und Herrn
Prof. Dr. Horst-Peter Götting (LL.M.) für ihr Engagement in der Abschluss-
phase des Verfahrens sowie bei der Veröffentlichung der Arbeit.

Ferner möchte ich Herrn Prof. Dr. Klaus Rogall danken, an dessen Lehr-
stuhl ich nach dem Abschluss meines zweiten Staatsexamens als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter tätig war. Im Rahmen meiner Lehrstuhltätigkeit er-
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hielt ich die Möglichkeit, meine wissenschaftliche Arbeitstechnik zu verfei-
nern. Davon konnte ich nicht zuletzt bei der Anfertigung der Promotion
profitieren. Zudem ermöglichten mir die eingeräumten Freiräume nicht nur
die zügige Anfertigung der vorliegenden Arbeit, sondern auch den ebenso
schnellen Abschluss meines Masterstudiums im Unternehmens- und Steuer-
recht.

Für die Übernahme der Druckkosten danke ich dem Förder- und Beihilfe-
fonds Wissenschaft der VG WORT GmbH.

In besonderer Weise möchte ich mich bei meinen Eltern bedanken, die
mir meine Ausbildung und schließlich auch die vorliegende Promotion er-
möglicht haben.

Görlitz, den 25.11.2013 Dr. Michael Redmann, LL. M.
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